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Von Werner Kägi

«Demokratie» ist etwas ganz anderes als

eine wertneutrale Form, als ein bloßes

Verfahren der Willensermittlung, als die Technik

der Mehrheitsentscheidung. «Demokratie» ist

der Inbegriff einer Ordnung, welche auf einem

ganz bestimmten Verständnis des Menschen

und der menschlichen Gemeinschaft beruht.

Ihr Grundwert ist die menschliche Person, die

in ihrer Berufung zur Freiheit und zur

Verantwortung in der Gemeinschaft ernst genommen

wird. Nur wo der Wille zu dieser Freiheit

und zu dieser Verantwortung in der großen

Mehrheit eines Volkes lebendig ist, kann es

überhaupt Demokratie geben; nur so lange hat

auch das komplizierte Verfahren demokratischer

Willensbildung überhaupt einen Sinn.

Die rechtliche Verankerung und Sicherung

dieser Grundwerte der Demokratie aber ist

der Rechtsstaat. Der Rechtsstaat ist die Form,

durch die ein politisch reifes Volk sich selbst

begrenzt.

Das große Mißverständnis der Demokratie

beginnt dort, wo ihr Kern nicht mehr in diesen

Grundwerten, sondern lediglich noch

in bestimmten Formen und Techniken

erblickt wird. Weit verbreitet ist die Auffassung

— die unerhörte Simplifizierung macht sie

massenpsychologisch so wirksam!

—, wonach das Wesen der

Demokratie in der

Mehrheitsentscheidung liege. Die großen

Denker der Demokratie haben

die Problematik noch klar
gesehen : Das eigentlich demokratische

Prinzip, das die Autonomie

des einzelnen voll wahrt,

ist das Prinzip der Einstimmigkeit.

Aber da staatliche

Ordnung auf der Grundlage solcher

Einstimmigkeit praktisch nicht

möglich ist, tritt an seine Stelle

das Mehrheitsprinzip als die relativ beste

Methode der Ermittlung des demokratischen Willens.

Solange die Mehrheitsentscheidung in dieser

Weise—gleichsam als Notlösung — gesehen

wird, bleibt etwas von der großen Verpflichtung

lebendig: Demokratie besteht nicht darin, daß

die Mehrheit ihr Recht rücksichtslos geltend

macht und durchsetzt, sondern ihr Geist

offenbart sich vielmehr darin, wie sie die

Minderheiten — die verfassungstreuen

Minderheiten — behandelt.

Das Mißverständnis der Demokratie

beginnt also damit, daß man in der

Mehrheitsentscheidung ihren Kern erblickt; die

verhängnisvolle Steigerung dieses Mißverständnisses

aber beruht darin, daß diese

Mehrheitsentscheidung verabsolutiert wird. Die

Entscheidung der Mehrheit ist die letzte Instanz ;

die «Mehrheit ist König». — Diese Verabsolutierung

der Mehrheitsentscheidung ist einer

der folgenschwersten Prozesse in der Entwicklung

des politisch-staatsrechtlichen Denkens

Europas, über die man sich einmal grundsätzlich

Rechenschaft geben muß.

Aus der Monatsschrift «Reformatio»
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